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Norm

AVG §66 Abs4;

FrPolG 2005 §60 Abs1;

FrPolG 2005 §65 Abs1;

VwRallg;

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn):2006/21/0372 E 31. März 2008

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2007/18/0120 E 24. April 2007 RS 1

Stammrechtssatz

Da bei der Entscheidung über die Aufhebung eines Aufenthaltsverbotes die Rechtmäßigkeit des Bescheides, mit dem

das Aufenthaltsverbot erlassen wurde, nicht mehr überprüft werden kann, ist für den Zeitpunkt der Erlassung des

angefochtenen Bescheides über den Aufhebungsantrag zu beurteilen, ob die Voraussetzungen für die Erlassung des

Aufenthaltsverbotes wegen einer Änderung der Umstände zu Gunsten des Fremden weggefallen sind (Hinweis E 29.

November 2006, 2006/18/0327.)
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